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Voraussetzungen für die Teilnahme gemäss Art. 15a Gastgewerbereglement (GGR, AS 935.100)  
 • Der Betrieb verfügt über eine bestehende Boulevardcafé- oder Gartenwirtschaftsfläche 
 • Die Lärmempfindlichkeitsstufe ES III ist eingehalten 
 • Der Betrieb liegt ausserhalb von Innenhofseiten 
 • Die Erreichbarkeit der Patentinhabenden für Behörde und Anwohnerschaft ist gewährleistet 
 • Im Betrieb wurde während der letzten fünf Jahre keine Störung der öffentlichen Ordnung festgestellt  
 • Die patentinhabende Person wirkt an weiteren Lärmschutzmassnahmen mit 

 Im Freien nicht zulässig sind: 
 • Lautsprecher 
 • Live-Musik 
 • Anderweitiges Unterhaltungsprogramm 
 • Flächenerweiterungen  
 • Infrastrukturerweiterungen  

Meldung für verlängerte Öffnungszeiten von Wirtschaftsflächen im 
Freien im Rahmen der Mediterranen Nächte 2024

1. Betrieb  (Bitte in Blockschrift vollständig ausfüllen.)

Strasse Nr.

PLZ Ort E-Mail

Tel. G

Fax

Betriebsname

3. Unterschrift - Das Formular ist bis spätestens am 30. April 2024 mit E-Mail oder per Briefpost einzureichen.

Erstelldatum

Unterschrift Patentinhaber/-inName, Vorname (Blockschrift)Datum

Stadt Zürich 
Stadtpolizei 
Kommissariat Verwaltungspolizei  
Bewilligung Gastro 
Hohenbühlstrasse 15  
Postfach, 8021 Zürich  
Direktwahl   +41 44 411 72 71 
E-Mail      stp-verwaltungspolizei@zuerich.ch

PLZ Ort

Strasse Nr.

Geburtsdatum

Vorname

Name

HerrFrau

2. Patentinhaber/-in  (Bitte in Blockschrift vollständig ausfüllen.)

Tel. P

E-Mail

Mobile

Die Wirtschaftsfläche im Freien, die genutzt werden soll, befindet sich auf 

öffentlichem Grund (Boulevardcafé) privatem Grund (Aussenrestaurant)

Zeitliche Rahmenbedingungen: 
 • Während 6 Wochenenden: 12./13. Juli 2024, 19./20. Juli 2024, 26./27. Juli 2024, 2./3. August 2024, 9./10. August 2024 

und 16./17. August 2024. 
 • Die Verlängerung gilt generell (d.h. unabhängig der bestehenden Bewilligung des einzelnen Betriebs) bis 02.00 Uhr. 

Die unterzeichnende Person bestätigt die Einhaltung der Voraussetzungen gemäss Art 15a GGR. 

Das Kommissariat Verwaltunspolizei teilt den Patentinhabenden bis spätestens am 30. Mai 2024 mit, ob die Voraussetzungen 
für eine Hinausschiebung der Schliessungsstunde gemäss Art. 15a GGR erfüllt sind.
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Deckblatt für die Rücksendung in Fenstercouvert

Haben Sie alle erforderlichen Angaben gemacht?  
Ist der Antrag unterschrieben?

Stadtpolizei Zürich 
Kommissariat Verwaltungspolizei 
Bewilligung Gastro  
Hohenbühlstrasse 15 
Postfach  
8021 Zürich

Stadtpolizei Zürich 
Kommissariat Verwaltungspolizei  
Bewilligung Gastro 
Hohenbühlstrasse 15 
Postfach  
8021 Zürich
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Meldung für verlängerte Öffnungszeiten von Wirtschaftsflächen im Freien im Rahmen der Mediterranen Nächte 2024
1. Betrieb  (Bitte in Blockschrift vollständig ausfüllen.)
3. Unterschrift - Das Formular ist bis spätestens am 30. April 2024 mit E-Mail oder per Briefpost einzureichen.
Stadt Zürich
Stadtpolizei
Kommissariat Verwaltungspolizei 
Bewilligung Gastro
Hohenbühlstrasse 15 
Postfach, 8021 Zürich 
Direktwahl   +41 44 411 72 71
E-Mail              stp-verwaltungspolizei@zuerich.ch
2. Patentinhaber/-in  (Bitte in Blockschrift vollständig ausfüllen.)
Die Wirtschaftsfläche im Freien, die genutzt werden soll, befindet sich auf 
Zeitliche Rahmenbedingungen:
Während 6 Wochenenden: 12./13. Juli 2024, 19./20. Juli 2024, 26./27. Juli 2024, 2./3. August 2024, 9./10. August 2024 und 16./17. August 2024.Die Verlängerung gilt generell (d.h. unabhängig der bestehenden Bewilligung des einzelnen Betriebs) bis 02.00 Uhr.
Das Kommissariat Verwaltunspolizei teilt den Patentinhabenden bis spätestens am 30. Mai 2024 mit, ob die Voraussetzungen für eine Hinausschiebung der Schliessungsstunde gemäss Art. 15a GGR erfüllt sind.
Deckblatt für die Rücksendung in Fenstercouvert
Haben Sie alle erforderlichen Angaben gemacht? 
Ist der Antrag unterschrieben?
Stadtpolizei Zürich
Kommissariat Verwaltungspolizei
Bewilligung Gastro 
Hohenbühlstrasse 15
Postfach 
8021 Zürich
Stadtpolizei Zürich
Kommissariat Verwaltungspolizei 
Bewilligung Gastro
Hohenbühlstrasse 15
Postfach 
8021 Zürich
16. Februar 2022
Stephan Walker
Gesuch Teilnahme Mediterrane Nächte
3.0.1
07.02.2024
Stadtpolizei Zürich
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